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E I N N A H M E N

Einnahmeart
In den ZN

nachgewiesen
€

Weitere
Einnahmen

€

Einnahmen
insgesamt

€

1. Städtebauförderungsmittel

1.1 des Landes und ggf. des Bundes 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

1.2 Komplementärmittel der Gemeinde 866.666,00 0,00 866.666,00

Zwischensumme 1: 2.166.666,00 0,00 2.166.666,00

2. Grundstückserlöse    0,00 0,00 0,00

3. Darlehensrückflüsse 0,00 0,00 0,00

4. abgelöste Ausgleichsbeträge 0,00 0,00 0,00

5. Weitere sonstige Einnahmen 0,00 0,00 0,00

Zwischensumme 2 - 5: 0,00 0,00 0,00

6. Ausgleichsbeträge

6.1 Beträge brutto 0,00 0,00 0,00

6.2 Risikoabschlag 0,00 0,00 0,00

Zwischensumme 6: 0,00 0,00 0,00

7. Wertansätze

7.1 für Boden (Seite 9 bzw. 9a) 0,00 0,00 0,00

7.2 für Gebäude (Seite 10 bzw. 10a) 0,00 0,00 0,00

7.3 aus Zinsausgleich oder Freilegung (Seite 11) 0,00 0,00 0,00

7.4
aus Baumaßnahmen, Maßn. and. Fin.Träger u.a. (auch 
Erschließungsm. nach Ziff. 24.2) (Seite 12)

0,00 0,00 0,00

Zwischensumme 7: 0,00 0,00 0,00

8. Umlegungsüberschüsse/-vorteile 0,00 0,00 0,00

Summe der Einnahmen 1 - 8: 2.166.666,00 0,00 2.166.666,00
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A U S G A B E N

Zuwendungsfähige Kosten
In den ZN

nachgewiesen
€

Weitere
Ausgaben

€

Ausgaben
insgesamt

€

1. Vorbereitende Untersuchungen 5.800,00 0,00 5.800,00

2. Weitere Vorbereitungen 49.182,59 0,00 49.182,59

3. Grunderwerb 143.724,88 0,00 143.724,88

4. Sonstige Ordnungsmaßnahmen 1.445.314,09 0,00 1.445.314,09

5. Baumaßnahmen 336.334,00 0,00 336.334,00

6. Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00

7. Vergütungen 216.079,60 0,00 216.079,60

Summe der Ausgaben 1 - 7: 2.196.435,16 0,00 2.196.435,16

S A L D O  der Einnahmen / Ausgaben : Summe der Einnahmen: 2.166.666,00

Summe der Ausgaben: -2.196.435,16

Überschuss/-Fehlbetrag: -29.769,16

(gerundet auf volle €) -29.769,00

Erklärung der Gemeinde:
Die Einnahmen und Ausgaben sowie alle Angaben in den Anlagen zur Abrechnung stimmen mit den Büchern

und Belegen überein. Es wurden alle erneuerungsbedingten Einnahmen berücksichtigt. Als Ausgaben wurden

nur zuwendungsfähige Kosten der Gesamtmaßnahme abgerechnet. Die Nebenbestimmungen des Zuwen-

dungsbescheids wurden beachtet. 

Ferner wird bestätigt, dass die Ausgaben zum Erreichen des Erneuerungsziels notwendig waren und dass

wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde.

Der Unterzeichner/Die Unterzeichnerin ist sich bewusst, dass unrichtige Angaben und Erklärungen die

die Rücknahme des Bescheids und die Pflicht zur Erstattung und Verzinsung der zu Unrecht in Anspruch 

genommenen Fördermittel (vgl. §§ 48, 49a LVwVfG) sowie ggf. weitere Konsequenzen (z.B. § 263 StGB)

zur Folge haben können. Auf das LSubvG wird hingewiesen. 

75446 Wiernsheim, den 27.06.2018
Ort und Datum Karlheinz Oehler

Bürgermeister
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